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Einleitung

Obwohl die Diskussion um theoretische Ansät
ze zur Vernetzung und Verzahnung von Biotopen 
noch nicht abgeschlossen ist und durch die 
Grundlagenforschung noch viele offene Fragen zu 
klären sind, hat das Land Hessen begonnen, in 
verschiedenen Projekten Biotopverbundsysteme 
zu reaüsieren, um damit praktischen Naturschutz 
zu betreiben. Dieses Vorgehen war notwendig, um 
der weiteren Verinselung der Landschaft und der 
damit verbundenen Zerstörung noch weitgehend 
funktionsfähiger Biotopgefüge entgegenzuwirken.

Die Ansätze

In der Konzeption lassen sich bei den hessi
schen Biotopverbundsystemen zwei verschiedene 
Ansätze, nämlich
— der naturraumbezogene Ansatz
— und der systembezogene Ansatz 
unterscheiden.

Der naturraumbezogene Ansatz, der sich eng an 
das Hessische Naturschutzprogramm (Abb. 1) an
lehnt (Der Hessische Minister für Landwirtschaft, 
Forsten und Naturschutz 1985 a), geht davon aus, 
daß sich durch die für den Naturraum typischen 
Kombinationen der abiotischen Landschaftsfakto
ren und der typischen Nutzung der Kulturland
schaft ein ebenso typisches und gegen andere 
Landschaftsräume abgrenzbares Beziehungsgefüge 
der Lebensgemeinschaften entwickelt hat. Der Na
turraum bildet somit einen für Verwirklichung des 
Biotopschutzes idealen Planungsraum.
Der systembezogene Ansatz ist im Gegensatz zum 
naturraumbezogenen Ansatz naturgemäß weniger 
umfassend. Durch ihn werden nur die zu einem 
bestimmten Biotoptypenkomplex gehörenden Le
bensgemeinschaften berücksichtigt. Die Verwirkli
chung dieses Ansatzes ist in Hessen gegenwärtig 
auf die Auen beschränkt. Die Bevorzugung der 
Auen ergibt sich einerseits aus ihrer aktuellen Be
drohung durch die Intensivierung der Landwirt
schaft, durch Besiedelung und durch Verkehrswe
ge sowie andererseits durch ihre hervorgehobene

Abbildung 1

Naturraumbezogener Ansatz zur Konzeption von Biotopverbundsystemen nach dem Hessischen Naturschutzpro
gramm.
(aus: Hessischer Minister für Landwirtschaft, Forsten und Naturschutz 1985 a).
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Stellung im Hessischen Naturschutzgesetz (§ 1 
HENatG). Ein spezifisches Merkmal der Auen- 
verbundysteme ist ihr in der Regel naturraum- 
übergreifender Charakter.

Planung und Umsetzung

Den ersten Schritt stellt die Erfassung der Bio
tope im Planungsraum dar.
Für Hessen hegt landesweit eine Biotopkartierung 
der freien Landschaft (außerhalb des Waldes) und 
eine Waldbiotopkartierung vor. Die Daten der 
Freilandbiotopkartierung sind naturraumbezogen 
aufgearbeitet. Bei beiden Kartierungen handelt es 
sich nicht um flächendeckende, sondern um selek
tive Kartierungen, bei denen nur eine Auswahl 
von Biotopen, nämlich die vermeintlich schutz
würdigen, erfaßt wurden. Diese Datengrundlage 
hat sich, nicht zuletzt weü einige Biotoptypen, 
z. B. die Feucht- und Naßwiesen nur unzurei
chend erfaßt wurden, für die Konzeption eines 
Biotopverbundsystems als nicht ausreichend er
wiesen. Deshalb muß diese Datengrundlage durch 
Ergänzungskartierungen, durch Berücksichtigung 
von Spezialkartierungen (z. B. Amphibienkartie
rung) sowie durch Informationen von Privatperso
nen und von Naturschutzverbänden, denen ja in 
Hessen ein besonderer Stellenwert beigemessen 
wird, verdichtet werden. In verschiedenen Fällen, 
z. B. bei den Auenverbundsystemen, kann auf ei
ne erneute problemorientierte Kartierung nicht 
verzichtet werden.
Aus den Rohdaten läßt sich nicht unmittelbar ein 
Biotopverbundsystem konzipieren. Vor allem bei 
naturraumbezogener Betrachtung ist es wegen des 
komplexen Beziehungsgefüges zwischen den ein
zelnen Elementen und dem Anspruch auf eine 
praktische Umsetzung unmöglich, ein in sich ge
schlossenes, umfassendes Biotopverbundsystem zu 
erstellen.
Im Rahmen des Püotprojektes »Burgwald« (Der 
Hessische Minister für Landwirtschaft, Forsten 
und Naturschutz 1985 b) südlich von Franken
berg an der Eder, das mit am weitesten fortge
schritten ist, hat man einen pragmatischen Weg 
eingeschlagen.
In dem Gutachten heißt es:

»Es ist daher notwendig, einzelne Verbundsy
steme aufzubauen. Projiziert man dann die 
Einzelsysteme eines Gebietes übereinander, 
so erhält man das Gesamtsystem.«

Man geht dabei davon aus, daß die Einzelsysteme 
mit den anderen durch die Planung nicht erfaßten 
Elemente der Landschaft verzahnt sind.
Dieses Vorgehen erfordert zunächst eine Auswahl 
der Biotoptypen bzw. von Biotoptypengruppen 
und eine aus dem Datenmaterial abgeleitete Dar
stellung der typenspezifischen Verbundsysteme. 
Im Püotprojekt »Burgwald« wurden solche Teilsy
steme für Fließgewässer, Röhrichte, Feucht- und 
Naßwiesen, Teiche und Tümpel, Waldränder, Alt
holzinseln, Wälder, Hecken und Feldgehölze, Ma
gerrasen, Heideflächen, Brach- und Ödland sowie 
anmoorige Waldtäler erstellt.
Im Gegensatz zu dieser Vielzahl von Typen wer
den bei den Auenverbundsystemen weit weniger 
Biotoptypen, die außerdem noch in einer sehr en
gen landschaftsökologischen Beziehung zueinan
der stehen, berücksichtigt.
In einem weiteren Schritt werden die vorhandenen 
Teilverbundsysteme an Hand der theoretischen 
Anforderungen, die an sie zu stellen sind, bewer
tet. So lassen sich neben den Bereichen, in denen 
die vorhandenen Strukturen mit den Anforderun
gen übereinstimmen, Defizitbereiche herausarbei
ten, in denen etwa durch Neuschaffung, Regenera

tion oder Pflege von Biotopen Verbesserungsmaß
nahmen durchgeführt werden müssen. Die vor
handenen intakten Strukturen müssen gesichert 
und geschützt werden.

Schutz

Als Möglichkeiten für den Schutz stehen zu
nächst die klassischen Möglichkeiten der Schutz
gebietsausweisung und des Objektschutzes nach 
dem Naturschutzgesetz zur Verfügung. In einem 
Verbundsystem müssen die Intensität des Schutzes 
und der Verbotskatalog den speziellen Zielsetzun
gen angepaßt werden.
Häufig stehen die für Verbundsysteme vorgesehe
nen Teüe von Natur und Landschaft bereits unter 
Schutz. Die in den zumeist älteren Schutzverord
nungen getroffenen Regelungen entsprechen je
doch nicht den Anforderungen an die Sicherung 
eines Biotopverbundsystems. Deshalb wurde z. B. 
im Burgwald ein Schutzsystem entwickelt, durch 
das die unterschiedlichen Bereiche entsprechend 
ihrer Schutzwürdigkeit und den Anforderungen, 
die sich aus dem Verbundsystem ergeben, über 
die verschiedenen Schutzkategorien gezielt ge
schützt werden. Das Schutzgebietssystem besteht 
aus dem bereits existierenden Landschaftsschutz
gebiet mit seinen vergleichsweise weichen Schutz
vorschriften, in das inselartig andere Schutzgebiete 
zum Teil mit Naturschutzgebiets Charakter (Natur
schutzgebiete, Naturdenkmale und geschützte 
Landschaftsbestandteüe) eingestreut sind (Abb. 2). 
Auch zur Sicherung des Auenverbundes Kinzig 
mußte beispielsweise die großräumig geltende 
Landschaftsschutzverordnung in der Kmzigaue an 
die speziellen Schutzanforderungen angepaßt wer
den. Bisher blieb die land- und forstwirtschaftüche 
Nutzung von Grundstücken von der Verordnung 
unberührt. Lediglich das Beschädigen oder Besei
tigen von Teichen, Tümpeln, Sumpfwiesen, Moo
ren und Findlingen ist verboten.
Neben der Vermeidung von Eingriffen in das 
Fließgewässer selbst ist die Erhaltung und Siche
rung der Grünlandnutzung ein zentraler Punkt des 
Auenschutzes. Die neue im Rahmen der einstwei
ligen Sicherstellung des Auenverbundes Kinzig er
lassene Verordnung verbietet deshalb sowohl das 
Beschädigen oder Beseitigen von Feuchtgebieten, 
Mooren, Teichen, Tümpeln, Findlingen, Rohr
und Schilfbeständen sowie das Verändern der Ge
wässerufer als auch den Umbruch von Grün- und 
Brachland. Durch diese lokale Anpassung der 
Schutzbestimmungen an die Erfordernisse des 
Auenschutzes, ergibt sich auch im Bereich des 
Kinzigtales eine Verschachtelung zweier Land
schaftsschutzgebiete.
Verschiedentlich wurde die Frage gestellt, ob es 
überhaupt möglich ist, innerhalb eines bestehen
den Landschaftsschutzgebietes ein zweites Land
schaftsschutzgebiet auszuweisen. Natürlich geht 
das nicht. Deshalb ist für den Bereich der einge
streuten Landschaftsschutzgebiete die alte Land
schaftsschutzverordnung aufgehoben. Gleiches güt 
auch für eingestreute Naturschutzgebiete. In den 
Fällen, in denen es nötig erscheint, den Schutz in 
den eingestreuten Gebieten durch verschiedene 
Schutzkategorien, nämlich Landschaftsschutz und 
Naturschutz weiter zu differenzieren, muß selbst
verständlich die räumliche Gültigkeit der jeweüi- 
gen Schutzbestimmungen in der Verordnung klar 
definiert werden.
Zuständig für die Ausweisung der Naturschutz- 
und Landschaftsschutzgebiete ist in Hessen die 
Obere Naturschutzbehörde, zuständig für die 
Ausweisung der geschützten Landschaftsbestand
teüe und der Naturdenkmale sind die bei den
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mit weichen Schutzbestimmungen

LA N D SC H A FTS-
SCHUTZGEBIET

mit speziellen Schutzbestimmungen
□ NATURDENKMAL

NATUR
SCHUTZGEBIET

Abbildung 2

Modell eines Schutzgebietssystems zur Sicherung von Biotopverbundsystemen.

Kreisen angesiedelten unteren Naturschutzbehör
den.
Neben den Instrumentarien des klassischen Natur
schutzes, nämlich die Ausweisung von Schutzge
bieten, treten in zunehmendem Maße andere 
Möglichkeiten, die nicht an langfristige formale 
Verfahren gebunden sind und mit deren Hilfe ge
zielt Schutzmaßnahmen realisiert werden können. 
Die Möglichkeiten sind vielfältig. Im Rahmen des 
Pilotprojektes »Burgwald« hat beispielsweise die 
Hessische Landesforstverwaltung in einer Selbst
bindung großflächig eine staatlich garantierte Vor
rangfläche für Naturschutz ausgewiesen, in der 
durch Erlaß strenge Vorgaben für die Bewirt
schaftung verschiedener Waldbereiche im Burg
wald gegeben werden und längerfristig in Teüen 
des Gebietes der Wald naturgemäß bewirtschaftet 
werden soll. Eine weitere Selbstbindung der 
Forstwirtschaft ist die Ausweisung und Pflege von 
Schutzwaldgebieten ohne Rechtswirkung. Zu die
sen Gebieten zählen unter anderen die Altholzin
seln. Die Ausweisung von Schutzwaldgebieten oh
ne Rechtswirkung ist nicht auf den Burgwald be
schränkt. Sie wird beispielsweise auch für das Na
turschutzprojekt Vogelsberg vorgeschlagen.
Diese Selbstbindungen der Forstwirtschaft sind

unter Naturschützem nicht unumstritten. Dies 
nicht zuletzt, weü eine Einflußnahme der Natur
schutzverwaltung kaum gegeben ist und weü gro
ße Teüe der durch die Selbstbindung gesteckten 
Ziele von einigen Kritikern als selbstverständliche 
Wirtschaftsgrundsätze für die staatliche Forstver
waltung gefordert werden, deren allgemeine Ein
führung längst überfällig ist.
Unabhängig von diesen Bedenken bedeutet eine 
Sicherung der Naturschutzbelange auch außerhalb 
von Schutzgebieten also auch die Selbstbindung 
einen großen Schritt vorwärts, weü nur hierdurch 
ein integriertes Gesamtkonzept mit Flächenwir
kung ermögücht werden kann.
Gerade der Sicherung von Biotopflächen außer
halb der Schutzgebiete, vor aüem in der Agrar
landschaft, wird in Zukunft eine größere Bedeu
tung bei der Konzeption von Biotopverbundsyste
men zukommen. Ankauf, Pacht und Pflege wert
voller Flächen sind geeignete Instrumentarien. In 
Hessen hat sich vor allem der Verein Naturland
stiftung Hessen e. V. die Erhaltung und Pflege sol
cher Trittsteine in der Agrarlandschaft zur Aufga
be gemacht. In dieser Stiftung sind unter anderem 
die verschiedenen 29er-Verbände und das Land 
Hessen zusammengeschlossen.
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In welcher Form auch immer Schutz, Pflege 
und Gestaltung in den Biotopverbundsystemen 
durchgeführt werden, es entstehen nicht unerheb
liche Kosten. Im Burgwald wurden Gesamtkosten 
in Höhe von rund 1,4 Mio DM veranschlagt. Die
se Summe erscheint zunächst hoch, im Vergleich 
zu anderen gesellschaftlichen Ausgaben ist sie je
doch gering. Wir werden uns an solche Kosten ge
wöhnen müssen, wenn wir Natur und Landschaft 
auf Dauer als unsere Lebensgrundlage erhalten 
wollen.

Kosten
Der Hessische Minister für Landwirtschaft, Forsten und 
Naturschutz (1985 a):
Natur in Hessen. — Naturschutzprogramm

-----(1985 b):
Umweltschutz in Hessen — Biotopverbundsystem Burg
wald
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